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Bekanntmckchurrg
l^ eHcud bie Durchführung der Unsallver-
!?mäasvorschristcn in den landwirtschaft-

lichen Haupt- und Nebenbetrieben.

Die stattgehabten Revisionen von land-
»iiiicbastlichen Betrieben haben ergeben, daß

Unfallverhütungsvorschriften der Hcssen-
«assauischn̂ landwirtschaftlichen Berufsge-
aaiienschaften bis jetzt noch nicht genügend
LsM worden sind. Ich mache darauf auf¬
merksam, daß die Säumigen rn Strafe ge¬
nommen werden. Die wichtigsten' Bestim-
‘,» »(11 bringe ich hiermit nochmals zur
Kenntnis der Beteiligten : '1, Kraftmotore, Gopelmerke,

Dreschrnaschinen.
Alle freiliegenden Zahnräder" und Riemen-

lckeibe», sowie die Transmissionsstangen
»nd Transmissionsriemen, soweit sie unter
18V Meier hochliegen, sind gut Kn über¬
decken, so daß eine Berührung .mit denselben
ausgeschlossenist. . . . , ,

Zur Bedienung von Krastmoto/cen . und
Tamps-Dreschmaschinen dürsgn Personen
unter 16 Jahren nicht hergngezogcn werden.
Die Beschäftigung von Kindern .unter 14
Jahren auf der Dreschbühwe ist .nicht gestattet,
kbenso dürfen Kinder nnt r̂ 12. Jahren und
janLe Personen nicht zum Bjehtr,eiben an
Göpeln herangezogen werhen. .

feiert und Schmieren ögrf nur geschehen,
wenn die Maschinen stillgc.stellt sinh.

2. Sämaschinen, Mhhm.tzchin.eu.
Alle freiliegenden Zghurgder sind zu

überdecke». ,
Das Oelen und Schmieren von Maschi¬

nenteilen und ferner das Nachsehen von Ma¬
schinenteilen, die in Unvrdnuyg geraten zu
sein scheinen, darf nur geschehen, nachdem das
Getriebe ausgerückt ist.

Auf- und Absteigen während der Fahrt
ist verboten.

3. Kreissägen.
Das Sägeblatt muß währeiid des Nicht¬

gebrauchs überdeckt sein- Bkim Gebrauch
i« Säge,darf diese Uebcrdeckuüg nur so hoch
gestellt werden, als nach der Stärke des Hol¬
zes erforderlich ist. Bei Kkeissügcn, die nach
dem1. Januar 1806 neu beschafft werden,
bars das Qnerschneidcn von Holz nur mit¬
tels Ziifsihrungsschlittensoder Wagens oder
mittels mechanischen Vorschubes vorgenom-
jtt« werden.
1 Fuiterschucidemaschinen, Häckselmaschinen.

Die Messer sind von beiden Seiten abzu¬
decken. Läuft das Schwungrad in einem
Borbau, so geschieht die Abdeckung durch eine
Laube, andernfalls durch eine runJre Scheibe
vor dem ganzen Rad und eine besondere
Scheibe hinter dem Rad.

Eine Abdeckung der Messer von der Vor¬
derseite durch kleine Blcchscheiben in Große
der Messer, sogenannte blinde Messer, ent¬
spricht nicht der Vorschrift. ‘

Die Zahnräder zu beiden Seiten der Lade
imb durch Gußeisen- oder Blechkappen zu
verkleiden. Die Einziehwalzen und die Lade
smd bis auf 60 Zentimeter,' von' der Oeffnung
vor den Messern an geniesten, abzudecken.
^ Steht die Maschine still, so ist das
Schwungrad mittels einer Sperrkette am
«nhincngestell oder an der Wand fcstzn-stellen.
. Ist die Häckselmaschine für Kraftbetrieb
ungerichtet, so muß eine Ansrückvürrichtung
vorhanden sein.
, Etnder unter 12 Jahren dürfen zum Ein-
‘■m  bei Futterschneidemaschinen nicht ver-
we»dtt werden.
z, ^ istcskranken und blinden Personen ist
im., E'vsrhäfügung an landwirtschaftlichen
Mchmen verboten. Ausnahmen bedürfen
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5. Häckselladen, Strohladen.

4er Gebrauch derselben ist seit 1. Januar
untersagt.
b. Rüben»,iihlcn , Rübcnschnitzler.

ler«ai ’̂e Verstopfungen usw. nicht mit
beseitigt werden, muß dazu ein

»„ Wck vorrätig gehalten werden und an
Rnbenmühle hängen,

g», '- Fegmühlen, Wiudniühlen.
s.^ nicht innerhalb des Gestells lausenden
-»»enrader sind zu überdecken.
' ~ 8- Sensen.

Zeusen müssen auf den Weacn von
^,,2 .s Arbeit abgeschlagen oder mit einem
iS,"? -j r & cr  Schneide von Blech oder Holz
z^ 'chultz versehen sein.
°P****««, Janchegruber«. Kalkgrube»,

. Erdlöcher-
e>et6ett sind gut zu überdecken.

Der ca . rv. Scheunen.
iitcl Bodenbelag über den Balkenlagen
'Uv^ ünentennen usw. muß so hergerichtet

, b man nicht durchbrechen und hin-
^Ilen ln** kann. Wird er von Brettern,
io viiin- "der Kanthölzern hergcstellt,
Einanhp,.n oiese höchstens 5 Zentimeter von
^r«eit c. Entfernt und aufgenagelt oder an-

tzj„7. ŝî rschieblich festgelegt sein.
Reich- oder Futterabfall -Löcher

u«? "kk? " Seiten mit Fußleisten ver-
-vs daŝ .ouf den drei Seiten , von welchen
'% i nicht stattfindet, mit einem
irr hij? EIander in 80,Zentimeter bis x Mc-
. Djx »sunmehrt sein.

.Locher durch einen abnehmbaren
®ecr mit Stangen oder Stroh zuzu-

Eicht nicht der Vorschrift-
3 £j "Ml von mehr als 3 Meter Höhe

zn ."ich einen eisernen Winkel oder
. «nerschraube oder ein eisernes Band
" obersten Angel gegen Ansheben

und Umstürzen gesichert sein. Außerdem mutz
für jeden Torflügel ein Haken und Rmg
zum Feststellen der geöffneten Flügel ange¬
bracht sein.

11. Leitern.
Fest angebrachte Leitern, die an einer

Wand senkrecht in die Höhe führen , mupen
mit ihren Sprossen mindestens 10 Zentimeter
von der Wand abstehen, damit der Fuß n,cht
bloß mit der äußeren Spitze ans die Sprosse
tritt.

Bewegliche Leitern musten gegen Aus-
rntschen oben mit Haken oder unten mrt
eisernen Spitzen versehen sein.

Alle Leitern müssen gute Holme und gute
Sprossen haben. Sprossen einfach anfzu-
nageln , ohne sie in dem Holm einzulassen, ist
nicht zulässig.

12. Treppen.
Auf jeder Treppe in Wohn- und Wirt¬

schaftsgebäuden. auch an jeder Kellertreppe,
von mehr als 4 Stufen muß ein Geländer
(Hanölehne oder Handseil) angebracht sein.
Die Treppenausgänge müssen seitlich mit
einer Einfriedigung umwehrt sein. Abnehm¬
bare Treppen müssen eine Vorrichtung zum
Festhängen haben.

13. Giebel- und Wandlukcn.
Giebel- und Wandluken von mehr als

1 Meter Höhe und 30 Zentimeter Breite
müssen mit Türen oder Laden versehen sein,
wenn der untere Lukenrand nach der Außen¬
seite mehr als manneshoch über dem Erd¬
boden liegt. Die Türen und Laden müssen
zum Oefsnen mit einer Feststellvorrichtung
(Wirbel ) versehen sein, damit sie nicht unver¬
sehens -zuschlägen können. Reichen,die Luken
bis zum Fußboden herab, -so muß dicht am
Boden eine Fußleiste vorhanden sein.

14. Falltüren.
Falltüren über Kelleröffnungen in Wvhn-

und Wirtschaftsgebäuden dürfen bei Nen-
und Umbauten nicht mehr angebracht werden.
Soweit wlchd Falltüren vorhanden sind,
mutz der Zugang nach Möglichkeit durch eine
Brettereinfriedigung oder durch ein festes
Geländer von 80 Zentimeter bis 1 Meter
Höhe ans allen Seiten , antzer -der Einsteig¬
seite, abgesperrt werden.

18. Fnhrwerkshältungen.
Pferde müssen einspännig -mit Doppel¬

leine und zweispännig mit-Kreuzzügeln oder
Toppcllcinen gelenkt werden. - Der Wagen¬
führer darf, wenn er sich während der Fahrt
ans dem Wagen befindet, die Zügel -nicht ans
der Hand lassen, auch nicht um den Arm oder
Körper wickeln. Betrunkenen Personen
darf die Leitung eines Fuhrwerks nicht an¬
vertraut werden. Aus- und Absteigen wäh¬
rend der Fahrt (außer im Fall der Gefahr)
ist verboten.

In Gegenden mit abschüssigen Wegen
müssen die Arbeitswagen ' mit ' Brems - oder
Hemmvorrichtungen ausgerüstet sein.

16. Viehhaltungen.
Bissige Pferde müssen einen Maulkorb

tragen . Pferde, die als Schläger bekannt sind,
müssen im Stall durch Lattierbänme oder
Scherwände getrennt sein.

Bullen , welche über ein Jahr alt sind,
müssen im Stall doppelt- angebunden sein:
bösartige Bullen müssen einen Nasenring
tragen , an dem sie außerhalb des Stalles -nur
mit einer Leitstange geführt werden dürfen.
Außerhalb des Gehöftes mutz ihnen, abge¬
sehen vom Treiben zur Tränke, auch eine
Blende angelegt werden.

Bösartige Eber dürfen nicht auf die
Weide getrieben werden.

17. Lehm-, Sand -, Kalkgruben und
Steinbrüche.

Das über dem zu gewinnenden Roh¬
material lagernde Erdreich muß vom Gru¬
benrande , je nach der Abraumhöhe, 1 bis 3
Meter zurttckstehen und der Grubenranö mutz
eingesriedigt sein.

Der Abbau losen Materials <z. B . Kies,
Sand , Lehm) darf bei einer Tiefe von mehr
als zwei Metern nur mit einer Böschung
von nicht weniger als einen halben rechten
Winkel erfolgen oder es darf nur in Absätzen
gegraben werden. Der Abbau festen Ma¬
terials in senkrechter Wand ist nur gestattet,
wenn die Höhe der einzelnen Absätze1 Meter
nicht übersteigt.

Das Unterhöhlen der Grnbenwände ist
untersagt . Dieses ist auch in den Gemeinde¬
gruben, die jedem Einwohner zugänglich
sind, zu befolgen.

Beim Zerschlagen von Steinen wüsten
Schutzbrillen getragen werden. Beim Spren¬
gen von Steinen mit Pulver sind nur höl¬
zerne oder kupferne Ladestöcke zu ver¬
wenden.

Anmerkung.
Die Unfallverhütuugsvorschristcn mit Ab¬

bildungen können während der Dienststun¬
den aus dem städtischen Versichernngsbüro,
Marktstratze 1, Zimmer 8, eingesehcn wer¬
den.

An der strengsten Befolgung der Unsall-
verhütungsvorschristcn haben die Landwirte
das größte Interesse . Die gesamten Kosten
der landwirtschaftlichen Unfallvcrsichcrnng,
also anch alle Renten , fallen ausschließlich den
Betricbsnnternehmern zur Last. Da es fest-
stcht, daß eine große Zahl schwerer Unfälle
nnr durch Nichtbeachtung der obigen Vor¬
schriften Mrbeigefiihrt wird, haben es die
Bctricbsnnternehmcr in der Hand, durch
sorgfältige Jnnehaltung der Vorschriften
selbst zur Erleichterung der Last erheblich bei-
zutragcn.

Alle Vcftrasnngeu der Betriebsunier-
„cluner wegen Nirhtbesolgnng der Unfallver-

hütungsvorschristen , erfolgen nicht von
der Ortspolizeibchörde.  sondern
von dem lÄenossenschastsvorstandc. Nur wenn
ein Arbeiter die Schutzvorrichtungen ent¬
fernt , so ist dessen Bestrafung der Kranken¬
kasse oder der Ortspolizeibehördc vorbe-
^Der Vorsitzende des Sektions-BorstandeS

des Stadtkreises Wiesbaden.
jStadtausschntz.j

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden-  11 . November 1811.

-271 Der Magistrat.
Bekanntmachung.

Donnerstag, den 23. Novemberd. Js ., vor¬
mittags 11 Uhr. sollen im Nathause Zimmer
Nr. 44 d' >- nachstehend bezeichncten Grundstücke
auf nnbestimmte Zeit verpacktet werden.

1 Lagerb. Nr. 4663 und 4664. Acker„rechts
' der Mainzerstraße", groß 44 Ar 22 Qmtr..

2. Lagerb. Nr. 8267, Acker„Bierstadtcrbcrg,
2 Gewann, groß 47 Ar 73 Qmtr.,

3. Lagerb. Nr. 819». Acker„Bicrstadtcrberg,
groß 22 Ar 77 Qmt., .

4. Lagerb. Nr. 231-8, Acker„Au", gro« ca. 20
Ar und

.8. Par .;. 28—31 Wiese „Adamstal", groß -80
Ar 85 Qmtr.

Wiesbaden, den 17. November 1811.
'31119_ __ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Donnerstag, den 23. Novemberd. Js ., nach¬

mittags, sollen die iiackbezcichnctenGrundstücke,
in den Distrikten „Stockwiese", „bei der Fasa¬
nerie" und „im Klosterbruch" an Ort und Stelle
aus d>e Dauer von 12 Jahren verpacktet werden.

1. Lagerb. Nr. 2453/54 „Stockwiese", groß

2. Lagerb. Nr. 2466/67„Ttockwicse", groß 17
Ar 70 Qmtr., „ o a<

3. Lagerb. Nr. 2471 „Ttockwicse". groß 8 Ar
»8 Qmtr ., . , . ..4. Lagerb. Nr. 2474/77„Stockwiese, grone 32
Ar 5-8 Qmtr.,

5. Lagerb. Nr. 2479/81„Stockwiese", groß 21
Ar 97 Qmtr.,

6. Parz. Nr. 43/44 „Stockwiese", groß 2 Ar
51 Qmtr .,

7. .Parz . Nr. 37/39 „Stockwicse". groß 3» Ar'75 Qmtr ., >
8. Lagerb. Nr. 2485 „Stockwiese", groß 9 Ar

86 Qmtr .,
9. Parz. Nr. 24 „Stockwiese", groß 6 Ar

75 Qmtr .,
10. Pari Nr. 1 „Taubenkorb", grob 257 Ar

65 Qintr .,
11. Parz . Nr. 8 u. 1» „An der Fasanerie", gro»

56 Ar 39 Qmtr .,
12. Parz . Nr. 9. 18/19 „An der Fasanerie",

groß 52 Ar 85 Qmtr.,
13. Parz . Nr. 29/21 „An der Fasanerie", groß

51 Ar 49 Qmtr.,
14. Parz . Nr. 112 „Klosterbruck", groß 106 Ar

33 Qmtr.,
15. Parz . Nr. 38/43 „Fasanerie", groß 298 Ar

84 Qmtr .,
16. Parz . Nr. 74 „Im Jagerücker", grob 56 Ar

38 Qmtr.
Zusammenkunft nackmiitags2 Uhr vor Kloster

Klarcntal, glestauration Jägerhaus.
Wiesbaden, den 16. November 1911.

31118 _ Der Magistrat.
Andrcasmarkt Wiesbaden am 7. und 8. Dezem¬

ber 1911.
Die Verlosung und Platzamveisung findet

wie folgt statt:
Montag, den 4. Dezember, vormittags 9 Uhr:
Verlosung der Plätze für Wusfel- und Zucker¬
bäcker(hierbei werden nur Geschäfte berück¬

sichtigt, welche mit Geschäfts- und Wohnwa¬
gen den Markt beziehen), ferner für Kafsee-
schänken. .

Montag, den 4. Dezember, vormittags 11 Ilür:
Platzamveisung für Fahr- und Schaugeschäfte,
sowie für Waffel- und Zuckerbäcker und
Kaffecschänken.

DsenStag, den 5. Dezember, vormittags 9 Uhr:
Verlosung der Plätze für Geschirrstände, an¬
schließend Platzamveisung für Geschirrstünde.

Dienstag, den 5. Dezember, nachmittags3 Uhr:
Verlosung der Plätze für Kramstände— die
Ausrufer losen unter sich—.

Mittwoch, den 6. Dezember, vormittags 9 Ubr:
Amveisuna der Plätze für Kramstäude.
Die weiteren Bedingungen werden' bei der

Verlosung und Platzanweisung bekannt gegeben.
Wiesbaden, den 26. Oktober 1911.

31231 _ Städtisches Akziscamt.
Städtisches Leihhaus.

Die Geschäftsstunden im städt. Leihhaus sind
wie folgt:

Für Versatz von Pfändern und Verlänge¬
rungen von Psand-scheinen: vormittags 8 bis
10 .Uhr und nachmittags2 bis 3 Uhr.

Für Auslösung von Pfändern: vormittags
8 bis 12 Ubr und iiachniittags 2 bis 5 Uhr
(bezw. im Winter bis mm Eintritt der Dunkel¬
heit).

Insbesondere b̂ringen wir zur Kenntnis,
daß Pfandscheine nur noch spätestens am Verfall¬
tage, und wenn dieser ein Sonn- oder Feiertag
ist, an deni vorhergehenden Werktage, in den
obigen Geschäftsstunden verlängert werden
können.

Am 1. und 3. Mittwoch jeden Monats ist das
Leiiibaus nachmittags für Versatz und Aus¬
lösungen geschlossen. In dieser Zeit, sowie anch
außer der obengenannten Bersatzzeit, nehmen die
Taxatoren die Versatzstücke in ihrer Wohnung
entgegen und znmr:

Goldsachen etc.: Goldarbeiter Klee,-  Häs-
nergasse 13, ^Kleider, Wchscke etc.: Sch»e>dermeistcr Rei-
n i u g e r,  Mauergasse 14.
31110  Städtische Leihhausverwaltung.

Ansprache am die Bevölkerung
über die Bedeutung und die Ausführung

der Biehzählung am 1. Dezember 1911.
Am 1. Dezember 1911 findet in Preußen

eine außerordentliche Viehzählung kleineren
Umfanges statt; die Fragen , die hierbei an
die Bevölkerung gestellt werden, sind nicht
zahlreich und leicht verständlich, ihre Beant¬
wortung verursacht nnr geringe Mühe.

Folgende Viehgattungen werden gezählt:
1. die Pferde,  und zwar 'gesondert nach

folgenden Gruppen : a) die unter 3 Jahre
alten Pferde , einschließlich der Fohlen, b) dre
3 bis noch nicht 4 Jahre alten Pferde, ein¬
schließlich-der Militärpferde , c) die 4 Jahre
alten und älteren Pferde, einschließlich der
Militärpferde:

2. die Rinder,  und zwar a) die unter
3 Monate alten Kälber , b) das 3 Monate
bis noch nicht 1 Jahr alte Jnngvieh , c) das
1 bis noch nicht 2 Jahre alte Jnngmeh,
d) die 2 Iahte alten und älteren Bullen,
Stiere und Ochsen, e) die 2 Jahre alten und
älteren Rinder weiblichen Geschlechts(Kühe,
Färsen , Kalbinnen ):

3. die Schaf e, nnh zwar a) die unter
1 Jahr alten Schafe, einschließlich der Läm¬
mer, b) die 1 Jahr alten und älteren Schafe:

4. die Schwein  e, und zwar a) die un¬
ter % Jahr alten Schweine, einschließlich
der Ferkel , b) die 8̂ bis noch nicht 1 Jahr-
alten Schweine, c) die 1 Jahr alten und
älteren Schweine.

Auf die genaueste Beantwortung der
Fragen nach den Unterabteilungen der ein¬
zelnen Viehgattungen muß besondere Sorg¬
falt verwendet werden, da nur hierdurch eine
ausreichende Kenntnis der, Zusammensetzung
und der vor - oder rückwärts schreitenden
Entwickelung des Viehstandcs gewonnen
werden kann. Diese Kenntnis ist für viele
wirtschaftliche Zwecke, so u. a. für alle Matz«
nahmen zur Förderung der Viehzucht, nneich
behrltch: die Angabe der Gesamtzahl für dss
einzelnen Viehgattungen genügt zu derar¬
tigen Zwecken niemals.

Die Zählung erfolgt wieder nach viehc.
haltenden Haushaltungen.

Jeder Haushaltnngsvorsteher oder sein
Stellvertreter hat das ihm gehörende oder
unter seiner Obhut befindliche Vieh, das i n
der N a cht vom 30. It v v cm b e r zum
1. D e z e m b e r 1911 auf dem Gehöfte, wo
er wohnt , steht, nach Maßgabe der Zähl¬
karte zu zahlen und in diese wahrheits¬
getreu  einzutragen . Wie das zu geschehen
hat, sagen die Erläuterungen auf den Zähl¬
papieren.

Die Ergebnisse der Viehzählung dienen
lediglich den Zwecken der Staats - und Ge¬
meindeverwaltung und der Förderung wis¬
senschaftlicherund gemeinnütziger Aufgaben.
Insbesondere soll festgestellt werden, ob
durch die heimische Viehzucht die für die
Volksernährung nötigen Fleischmengen ge¬
wonnen werden können. Zu Steuerzwecken
werden die in den Zählkarten enthaltenen
Angaben in ke inc m F alle  verwendet.
Nach Feststellung der Ergebnisse durch das
Königliche Statistische Landesamt in Berlin
werden die Zählkarten ver¬
nichtet.

Die Erreichung des bedeutsamen Zweckes
der Zählung hängt zum großen Teile von
der Mithilfe der Bevölkerung ab- An diese
wird daher die dringende Bitte gerichtet, dns-
Zählgeschüft durch bereitwilliges Entgegen¬
kommen denZählern , Ortsbehörden usw. ge¬
genüber zu erleichtern. Wenn auch dieZühl-
karte in erster Linie von dem HauLhaliungs-
vorsteher oder dessen Stellvertreter selbst ons-
zufüllen ist, so bedarf cs doch außerdem
einer großen Zahl freiwilliger Zähler , die
bei der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tä¬
tigkeit die Eigenschaft von öffentlichen Be¬
amten besitzen. Es steht zu erwarten, daß
wie bei früheren Zählungen so auch diesmal
sich in genügender Zahl Männer finden wer¬
den, die bereit sind, dieses Ehrenamt zu
übernehmen,- sie würden damit dem allge¬
meinen öffentlichen Interesse einen wesent¬
lichen Dienst leisten.

Endlich ist noch in geeigneter Weise, na¬
mentlich durch Besprechung in den Ge¬
meindeversammlungen und in den Schulen,
durch die amtlichen Blätter und die Tages¬
presse — die sich durch Abdruck dieser An¬
sprache oder durch Verbreitung einer sonsti¬
gen entsprechenden Belehrung ihrer Leser
ein großes Verdienst um die Erhebung er¬
werben würde — der Zweck der bevorstehen¬
den Zählung zur möglichst allgemeinen
Kenntnis zu bringen . Namentlich wttrde
darauf hinzuweisen sein, daß die in den
Zählkarten enthaltenen Angaben lediglich der
Förderung wissenschaftlicher und gemein¬
nütziger Aufgaben , in keinem Falle
e t w a zu S t e u e r z w e cken dienen.
Die Veröffentlichung der Ergebnisse wird so
gehalten werden , daß darin die Angaben des
einzelnen Haushaltnngsvorstehers in keinem
Falle mehr erkennbar sind.

Die Aufbereitung der Ergebnisse der
Zählung ist dem Königlich Preußischen Sta¬
tistischen Landesamte in Berlin SW. 68,
Lindenstratze Nr . 28. übertragen moröen-
Diesc Behörde wird zur Behebung etwa auf¬
tauchender Zweifel bezüglich Einzelheiten der
Zählung auf jede au sie gerichtete Anfrage
bereitwilligst Auskunft erteilen.

Berlin,  im Oktober 1911.
Köniql . Preußisches Statistisches LandeSamt.

E v c r t,
Präsident.

Wird veröffentlichk. >
Wiesbaden , 14. Nvvcmber 1911. '

31114 Der Magistrat
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